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Bebauungsplan "Umweltbundesamt Laborstandort Bad Elster in Adorf/Vogtl."  

Abwägungsbeschluss 

Der Stadtrat der Stadt Adorf/Vogtl. wägt die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, der Nachbargemein-

den sowie der Bürger zum Entwurf des Bebauungsplanes „Umweltbundesamt Laborstandort Bad Elster in Adorf/Vogtl.“ einschl. Begründung 

mit Umweltbericht entsprechend der Anlage (Abwägungstabelle) ab. 

SR-BV-Nr. 19.1 /2024 

Die in der Abwägungstabelle aufgeführten Punkte 2.1, 2.2, 2.3, 3, 7.1, 7.3, 9.5.2, 9.6, 9.7.5, 9.7.6, 9.8.2 und 31.2 sind redaktionelle Ände-

rungen, die als Hinweise in der Planzeichnung und in der Begründung eingefügt werden. Diese werden befürwortet und als Sammelbe-

schluss beschlossen. 

Abstimmergebnis:  ja: 15   nein: 0   Enthaltung: 0    Befangen: 0 

Zu den Punkten 7.4,9.4, 9.5.3, 9.5.4, 9.7.3, 9.7.4, 9.10, 9.12.2, 9.13, 9.15.2, 15.2, 37.1, 37.2 und 37.3 werden Einzelbeschlüsse zur Abwä-

gung gefasst.  

Lfd.-

Nr.  

Stellungnahme von Abwägungstext Beschluss 

ja nein Enthal-

tung 

1 Landesdirektion Sachsen  

E 25.01.2024 

 „Das Vorhaben steht im Einklang mit den Er-

fordernissen der Raumordnung“. 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Die Raumordnungsbehörde bestätigt, dass die 

Planung mit den Erfordernissen der Raumord-

nung in Einklang steht. 

- - - 

2 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 

E 16.02.2024 

VE 07.11.2022 

 „Das LfULG hat grundsätzlich keine Bedenken 

gegen das Vorhaben. Es sind jedoch Aufla-

gen zum Schutz von Fischarten, Fischerei und 

hydrogeologischen Aspekten zu beachten. 

Geologische Hinweise sind zu 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Grundsätzlich bestehen keine Bedenken. Ab-

wägungsbedarf besteht für diese einleitende 

Passage der Stellungnahme nicht. Die 

- - - 
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berücksichtigen, ebenso wie Hinweise zum 

Fachbereich natürliche Radioaktivität. Flug-

lärm und Anlagensicherheit sind nicht betrof-

fen“. 

angesprochenen Themen werden in den Punk-

ten 2.2 ff. behandelt. 

2.1 Fischartenschutz und Fischerei 

 „Der Beginn von Bauarbeiten in und am Ge-

wässer (Weiße Elster) ist gemäß § 14 Abs. 1 

SächsFischVO 21 Tage vorher gegenüber der 

Fischereibehörde und dem Fischereiaus-

übungsberechtigten (…) anzuzeigen. 

Bauarbeiten im und am Gewässer dürfen ge-

mäß § 14 Abs. 2 SächsFischVO nicht innerhalb 

der Fischschonzeiten durchgeführt werden. 

Die hier zu beachtende Schonzeit ist die der 

Bachforelle (Salmo trutta) die gemäß § 2 Abs. 

1 Ziff. 6 SächsFischVO in der Zeit vom 1. Okto-

ber bis zum 30. April liegt. 

Vom Verbot des Bauens innerhalb der Fisch-

schonzeiten kann die Fischereibehörde ge-

mäß § 14 Abs. 3 SächsFischVO Ausnahmen 

zulassen, wenn der Fischbestand nicht ge-

fährdet wird und die Fischdurchgängigkeit 

erhalten bleibt“. 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Im Rahmen der Bauleitplanung besteht kein 

weiterer Abwägungsbedarf. Die Regelungen 

der SächsFischVO zu Bauarbeiten sind nachge-

ordnet bei der Planung und Ausführung eben 

dieser zu beachten. 

Um den Informationsfluss für nachgeordnete 

Planungen und Maßnahmen zu gewährleisten 

werden die genannten Anforderungen in den 

Hinweisteil des Bebauungsplans übernommen. 

Zudem wird die Begründung im Kapitel „Stand-

ort- und Nutzungseinschränkungen um die Hin-

weise redaktionell ergänzt. 

- - - 

2.2 Geologie 

 „Die hydrogeologischen Bedenken, die wir in 

unserer Stellungnahme zu einem früheren 

Entwurf des Bebauungsplans geäußert ha-

ben, wurden bei der Erstellung des aktuellen 

Entwurfs berücksichtigt.  

Daher haben wir nun keine Bedenken mehr 

aus geologischer Sicht. Es ist jedoch wichtig, 

die im hydrogeologischen Gutachten ge-

nannten Maßnahmen zu beachten und eine 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Frühere Bedenken seitens des LfULG zu Energie-

konzept und Niederschlagswasserbeseitigung 

konnten im Planverfahren ausgeräumt werden, 

so dass nunmehr keine Bedenken aus geologi-

scher Sicht bestehen. 

Dem LfULG wird gefolgt, dass die im hydrogeo-

logischen Gutachten genannten Maßnahmen 

zu beachten sind und insbesondere eine 

- - - 
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entsprechende Baubegleitung für alle Unter-

grundmaßnahmen sicherzustellen“. 

 

Das LfULG weist auf die fortdauernde Gültig-

keit ingenieurgeologischer Hinweise aus 

früheren Stellungnahmen hin. 

entsprechende Baubegleitung für Untergrund-

maßnahmen sicherzustellen ist. 

Eine Sicherstellung muss durch die Stadt A-

dorf/Vogtl. bzw. den Vorhabenträger erfolgen 

und kann zunächst auf Ebene der Bebauungs-

planung nicht durch Festsetzung o. ä. gesichert 

werden. Sie ergibt sich nachgeordnet aber in 

jedem Fall zwangläufig aus der dargestellten 

Notwendigkeit. 

Um den Informationsfluss für nachgeordnete 

Planungen und Maßnahmen zu gewährleisten 

wird werden entsprechende Hinweise auf Gut-

achten und Baubegleitung im Hinweisteil des 

Bebauungsplans redaktionell ergänzt. 

Aus vorhergehenden Stellungnahmen werden 

ebenso Hinweise zu Baugrunduntersuchungen 

nach DIN EN 1997 und DIN 4020, Frosteinwir-

kungszone und Erdbebenzone 1 ergänzt. Der In-

formationsfluss ist damit insgesamt weitestge-

hend gewährleistet. 

2.3 Hinweise aus hydrogeologischer Sicht 

 „Die geplante Baumaßnahme befindet sich 

im Einzugsgebiet der Heilquellen von Bad Els-

ter und der Schutzzone III der Heilquellen Bad 

Brambach – Bad Elster, was eine potenzielle 

Gefährdung darstellt. Der Standort liegt im 

Bereich einer Scherstörungszone des Kluft-

grundwasserleiters, wesentlich für die Spei-

sung der Quellen von Bad Elster. Eingriffe in 

den Untergrund können mineralisiertes und 

CO2-haltiges Kluftgrundwasser freilegen, was 

Heilquellen beeinträchtigen kann. Daher sind 

solche Eingriffe äußerst kritisch zu bewerten, 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Einwände werden nicht erhoben. Um den Infor-

mationsfluss für nachgeordnete Planungen und 

Maßnahmen zu gewährleisten werden die Infor-

mationen der Stellungnahme im Kapitel „Boden 

und Untergrund“ unter „Hydrogeologie“ er-

gänzt. Auf die dringende Beachtung des hydro-

geologischen Gutachtens sowie die Notwen-

digkeit einer hydrogeologischen Baubegleitung 

soll im Hinweisteil des Bebauungsplans hinge-

wiesen werden, der dahingehend redaktionell 

ergänzt wird. 

- - - 
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obwohl sie im aktuellen Entwurf im Vergleich 

zum Vorentwurf reduziert wurden. Das hydro-

geologische Gutachten muss zwingend be-

rücksichtigt werden, ebenso wie eine hydro-

geologische Baubegleitung, besonders bei 

Maßnahmen, die Grundwasser freilegen. Die 

vollständige Versiegelung des Parkplatzes 

könnte die Leistungsfähigkeit der Erdwärme-

kollektoren beeinträchtigen, da sie sich maß-

geblich über Wärme von oben regenerieren, 

was durch Versiegelung eingeschränkt wird“. 

2.4 Natürliche Radioaktivität 

 „Hinweise zum Radonschutz wurden in den 

vorliegenden Planungsunterlagen bereits ge-

geben. Anmerkend möchten wir jedoch auf 

einen möglichen Zahlendreher in der Pla-

nungsunterlage [Begründung], Seite 12, 

Punkt „Natürliche Radioaktivität“, Textpas-

sage: „Entsprechend sind die Anforderungen 

des §§ 121 – 123 StrSchG und §§ 153 – 158 

StrlSchV anzuwenden.“ hinweisen. 

Das Strahlenschutzgesetz (§§ 121 - 132 

StrlSchG) und die novellierte Strahlenschutz-

verordnung (§§ 153 - 158 StrlSchV) regeln die 

Anforderungen an den Schutz vor Radon“. 

„Zum vorliegenden Vorhaben bestehen aber 

nach derzeitigem Kenntnisstand keine Be-

denken“. 

„Ergänzend weisen wir noch auf die Möglich-

keiten der Radonberatung hin“. 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Es handelt sich lediglich um einen Korrekturhin-

weis in Bezug auf die Planbegründung. Die Pla-

nung im engeren Sinne ist davon nicht betrof-

fen. 

Auf die Möglichkeit einer Radonberatung wird 

begründungsseitig hingewiesen. 

- - - 

3 Landesamt für Archäologie 

E 18.01.2024 
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 „Das Landesamt für Archäologie teilt mit, 

dass das Vorhabensareal archäologische 

Kulturdenkmale aufweist, die dem Denkmal-

schutz unterliegen. Vor Baubeginn müssen 

exakte Informationen mitgeteilt werden, ein-

schließlich der beteiligten Firmen und des 

Bauleiters. Während Erdarbeiten können ar-

chäologische Untersuchungen nötig sein, 

was zu Bauverzögerungen führen kann. Die 

Mitarbeiter benötigen uneingeschränkten 

Zugang zur Baustelle. Gemäß § 14 

SächsDSchG ist die Genehmigung der Denk-

malschutzbehörde erforderlich, wenn Erdar-

beiten an Orten durchgeführt werden, an 

denen sich Kulturdenkmale vermuten lassen. 

Diese Anforderungen sollten als Hinweise in 

den Bebauungsplan aufgenommen werden, 

um die Beteiligten über die Genehmigungs-

pflicht zu informieren“. 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Es besteht kein weiterer Abwägungsbedarf auf 

Ebene der Bauleitplanung. Um den Informati-

onsfluss für nachgeordnete Planungen und 

Maßnahmen zu gewährleisten werden die 

Sachverhalte in die Planbegründung unter dem 

Abschnitt 3 „Standort- und Nutzungseinschrän-

kungen“, 3.5 „Kultur- und Denkmalschutz“ auf-

genommen. Zudem wird dem Hinweisteil des 

Bebauungsplans ein Hinweis in Bezug auf § 14 

SächsDSchG redaktionell ergänzt.  

- - - 

4 Landesamt für Denkmalpflege Sachsen 

Keine Stellungnahme. 

 „Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass 

sich in unmittelbarer Nähe und Sichtbezie-

hung des Vorhabenstandorts das Garten-

denkmal Waldpark Bad Elster mit dem Einzel-

denkmal Waldcafé befindet. Die Belange 

des Umgebungsschutzes sind betroffen. 

Die Denkmalbehörden sind in den weiteren 

Planungsprozess einzubinden“. 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Weiterer Abwägungsbedarf ergibt sich aus der 

Stellungnahme des Landesamtes nicht. Die 

Sichtbeziehungen sind bekannt und müssen 

auch weiterhin beachtet werden. Dies betrifft 

alles nachgeordneten Planungen und Maßnah-

men, bei denen die Denkmalbehörden jeweils 

einzubinden sind. 

- - - 

5 Sächsisches Oberbergamt 

E 19.01.2024 

VE 17.11.2022 
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 Das Oberbergamt verweist zum Entwurf auf 

seine Stellungnahme vom 17.11.2022 zum 

Vorentwurf des Bebauungsplans: 

 

„Das Vorhaben befindet sich innerhalb des 

Erlaubnisfeldes "Erzgebirge" (…). Auswirkun-

gen auf Ihr Vorhaben sind nicht zu erwarten. 

 

Das Vorhaben liegt weiterhin innerhalb des 

Bewilligungsfeldes "Bad Elster" (…). Der 

Rechtsinhaber, die Sächsische Staatsbäder 

GmbH, (…) sollte am Vorhaben beteiligt wer-

den“. 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Abwägungsrelevante Erfordernisse für den Be-

bauungsplan werden infolge der Stellung-

nahme nicht erkennbar. Die Sächsische Staats-

bäder GmbH wurde mit Schreiben vom 

16.01.2024 zur Abgabe einer Stellungnahme 

aufgefordert, hat aber auf Abgabe einer Stel-

lungnahme verzichtet. Ein Plankonflikt besteht 

nach Kenntnisstand nicht. 

- - - 

6 Landesamt für Straßenbau und Verkehr 

E 15.02.2024 

 „Vom Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr werden Bundes- und Staatsstraßen ver-

waltet. Belange dieser Straßen werden durch 

den Bebauungsplan nicht berührt“. 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Es werden keine Einwände oder Hinweise vor-

gebracht. Es besteht keine Betroffenheit. 
- - - 

7 Landestalsperrenverwaltung 

E 11.03.2024 

7.1 „Aus Sicht der Gewässerunterhaltung sind die 

Regularien und Restriktionen des § 24 

SächsWG Ufer und Gewässerrandstreifen (zu 

§ 38 WHG) zu beachten und einzuhalten. Ins-

besondere wird auf 24 Abs. 2 Satz 2 verwie-

sen. 

 

Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass die 

Gewässerunterhaltungsmaßnahmen durch 

die Flächennutzung und die bauliche Umset-

zung nicht beeinträchtigt oder behindert 

werden. Die im WHG bzw. SächsWG 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Der Gewässerrandstreifen wurde bei der bishe-

rigen Bebauungsplanung beachtet, so dass 

sich aus der Stellungnahme kein weiterer Abwä-

gungsbedarf für die Bauleitplanung ergibt. Ein 

Planungskonflikt besteht nicht. 

 

Die LTV ist bei nachgeordneten Planungen und 

Maßnahmen weiterhin zu beteiligen. Unter an-

derem besteht Anzeigepflicht für Baumaßnah-

men. Um die Informationen der Stellungnah-

men für weitere Planungen und Maßnahmen 

- - - 
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festgeschriebenen Gewässerrandstreifen 

und Überschwemmungsflächen an der Wei-

ßen Elster sind mit den sich daraus ergeben-

den Restriktionen zu beachten. Sollten 

Bäume auf Gewässer-Flurstücken des Frei-

staates und auf dem Gewässerrandstreifen 

beseitigt werden, ist dies mit der LTV abzu-

stimmen. 

 

Baubeginn und Dauer sind der LTV mindes-

tens 14 Tage vorher schriftlich anzuzeigen. Zur 

Bauanlaufberatung und Bauabnahme ist die 

LTV einzuladen. Wir bitten weiterhin um Zu-

sendung des freigegebenen Havarie- und 

Hochwassermaßnahmenplanes. Die LTV ist in 

die fortschreitenden Plan- bzw. Genehmi-

gungsverfahren einzubeziehen“. 

weiterzutragen, werden die Kerninformationen 

der Stellungnahme in den Hinweisteil des Be-

bauungsplans aufgenommen. 

7.2 „Aus Sicht des Hochwasserrisikomanage-

ments: Das geplante Vorhaben befindet sich 

im festgesetzten Überschwemmungsgebiet, 

sodass das bei der weiteren Planung entspre-

chend zu berücksichtigen ist. Die im WHG 

und SächsWG festgelegten Restriktionen sind 

diesbezüglich zu beachten und einzuhalten“. 

 

In der weiteren Stellungnahme wird auf die 

Verfügbarkeit von Wasserspiegellagen aus 

dem noch gültigen Hochwasserschutzkon-

zept der Weißen Elster hingewiesen, wobei 

die Daten dort als nicht mehr aktuell gelten. 

Aktuell werden Hochwassergefahren- und Ri-

sikokarten erstellt, um Wasserspiegellagen 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Aus der Stellungnahme geht kein weiterer Ab-

wägungsbedarf für den Bebauungsplan hervor. 

Die Belange des Hochwasserschutzes wurden 

im Planverfahren so weit als möglich, also so-

weit bekannt und erkennbar, beachtet. Neue 

Erkenntnisse müssen bei nachgeordneten Pla-

nungen und Maßnahmen beachtet werden, so 

wie die Belange des Hochwasserschutzes 

grundsätzlich bei allen Planungen und Maßnah-

men beachtet werden müssen. Auf Ebene des 

Bebauungsplans besteht jedenfalls nach Kennt-

nisstand kein Plankonflikt in Bezug auf den 

Hochwasserschutz. 

- - - 



BP Umweltbundesamt Laborstandort Bad Elster in Adorf/Vogtl. 

8 
 

und Überflutungsflächen neu zu ermitteln. Er-

gebnisse sollen im 2. Quartal 2025 vorliegen. 

 

„[Wir weisen] vorsorglich darauf hin, dass wir 

eine Erhöhung des Schadenspotentials (zum 

Beispiel durch Neubau von Gebäuden) in 

festgesetzten Überschwemmungsgebieten 

als auch in überschwemmungsgefährdeten 

Gebieten (…) grundsätzlich ablehnen. Ne-

ben dem zusätzlichen neuen Schadenspo-

tential werden zusätzliche Gefahren für Leib, 

Leben oder Gesundheit sowie Sachgüter ge-

schaffen. Des Weiteren kann es bei größeren 

Abflüssen als denen des Bemessungsereignis-

ses für diese HSA und/oder einem Versagen 

der HSA zu Überflutungen im Bereich der da-

hinterliegenden Flurstücke kommen“. 

7.3 „Aus Sicht der Wasserrahmenrichtlinie: Vom 

Planungsgebiet betroffen ist der Oberflä-

chenwasserkörper Weiße Elster-1 

(DESN_566-1) in Ausbau- und Unterhaltungs-

last der LTV. Der OWK befindet sich im mäßi-

gen ökologischen Zustand, maßgeblich hier-

für ist die Grenzwertüberschreitung der 

Schadstoffe Arsen, Zink und Imidacloprid. Die 

biologischen Qualitätskomponenten weisen 

bereits einen guten Zustand auf, daher gibt 

es seitens der LTV keine Maßnahmen zur Ver-

besserung der Gewässerstruktur in Planung 

oder Ausführung. 

 

Ca. 300m flussabwärts vom Planungsgebiet 

befinden sich eine Befischungsstrecke und 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Die LTV erhebt keine grundsätzlichen Einwände 

gegen die Planung, so dass auch kein grund-

sätzlicher Plankonflikt erkennbar wird. 

Hinsichtlich des formalen Hinweises zu den 

Pflanzlisten des Bebauungsplanes, werden die 

entsprechenden Textteile redaktionell korrigiert. 

 

 

- - - 
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die Messstelle für Oberflächenwasserbe-

schaffenheit OBF49520, die für das Monito-

ring der WRRL genutzt werden. Jegliche Ver-

schlechterung durch das geplante Vorha-

ben wird sich daher unmittelbar auf die Zu-

standsdaten des OWK auswirken. Da das Vor-

haben nach aktuellem Planungsstand aus-

schließlich Flächen im Gewässerumfeld be-

trifft, die zum Teil bereits versiegelt sind, sind 

augenscheinlich kaum Auswirkungen zu er-

warten. Der Pflanzerhalt im Gewässerrand-

streifen ist notwendig und bereits in der Pla-

nung verankert. Falls Neupflanzungen in der 

Gewässeraue notwendig sind, erscheinen 

die in der Pflanzliste geführten Arten als gut 

geeignet. Allerdings sei hier darauf hingewie-

sen, dass Pflanzliste A und B nicht zu den An-

gaben im Textteil des Bebauungsplans 9.(1) 

passen (Hochstämme aus Liste A sind nicht 

möglich, da nur Sträucher aufgeführt, Liste B 

enthält hingegen nur eine Strauchart)“.  
7.4 

Landes 

talsper-

reverw. 

(Fortsetzung aus Sicht der Wasserrahmen-

richtlinie:) „Um keine Verschlechterung zu 

produzieren, sollte das Vorhaben so geplant 

werden, dass auch in Zukunft keine zusätzli-

chen harten Ufersicherungen notwendig 

werden. Dies erfordert eine regelmäßige und 

professionelle Bewirtschaftung der Uferge-

hölze durch die Flussmeisterei und die dazu-

gehörige Arbeitsfreiheit. Sinnvoll wäre daher, 

die Bebauung nicht bis unmittelbar an den 

Gewässerrandstreifen heranzuführen, die Zu-

gänglichkeit auch mit Arbeitsmaschinen zu 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

Insoweit die Forderung eine Anpassung des Be-

bauungsplans im Sinne eines Zurückrückens der 

Baugrenze fordert, wird diese nicht berücksich-

tigt. Die Baugrenzen sollen laut der Entwurfsfas-

sung erhalten bleiben. Sie lösen zunächst kei-

nen „harten“ rechtlichen Konflikt mir wasser-

rechtlichen Bestimmungen aus. 

Allerdings folgt auch nicht zwangsläufig eine 

harte Ufersicherung. Grundsätzlich ist bei der 

nachgeordneten weiteren Planung die Ermög-

lichung der weiteren Bewirtschaftung des 
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gewährleisten und ggf. eine schlafende Ufer-

sicherung am Rand der Baugrenze in Be-

tracht zu ziehen“. 

Gewässerrandstreifens zu beachten. Dabei 

können Gebäude bei Notwendigkeit weiter 

vom Gewässerrandstreifen abrücken oder 

schlafende Ufersicherungen etabliert werden. 

  SR-BV-Nr.:  19.2 /2024 15 0 0 

8 Planungsverband Region Chemnitz 

E 13.02.2024 

 „Aus regionalplanerischer Sicht bestehen ge-

gen die vorgelegte Planung keine Beden-

ken“. 

Im Weiteren ergehen Hinweise zum Entwick-

lungsgebot in Bezug auf den Flächennut-

zungsplan, zur Genauigkeit der Ausgleichs-

maßnahmen und zu Verfahren der Ausglie-

derung LSG und Umzonierung des Natur-

parks. 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Es bestehen keine Bedenken. Die Stellung-

nahme entspricht insoweit derjenigen der 

Raumordnungsbehörde. 

Die Hinweise zu Flächennutzungsplan und Aus-

gleichsmaßnahmen werden zur Kenntnis ge-

nommen, enthalten aber keine regionalplane-

rischen Inhalte. Die Verfahren bezüglich LSG 

und Naturpark werden von der unteren Natur-

schutzbehörde geführt. Zur Geometrie der Aus-

gleichsmaßnahme (Aufforstung), siehe Pkt. 9.4 

(LRA, Forstwirtschaft). 

- - - 

9 Landratsamt Vogtlandkreis 

E 14.02.2024 

VE 19.12.2022 

9.1  Bauplanung 

 „Dem Vorhaben stehen keine bauplanungs-

rechtlichen Belange entgegen“. 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Es werden keine Anregungen vorgebracht. 
- - - 

9.2 Denkmalschutz 

 „Die Untere Denkmalschutzbehörde erhebt 

gegen das Vorhaben keine Bedenken“. 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Es werden keine Anregungen vorgebracht. 
- - - 

9.3 Abfallwirtschaft 

 „Aus abfallwirtschaftlicher Sicht bestehen 

keine Einwände oder Bedenken. Die grund-

stücksnahe Abfallentsorgung kann als gesi-

chert gelten“. 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Es werden keine Anregungen vorgebracht. 
- - - 
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9.4 Forstwirtschaft 
LRA 

Forst-

wirt-

schaft 

„Die Forstbehörde stimmt dem Entwurf des 

(…) Bebauungsplanes zu. (…) Hinweis: Die 

geplante Aufforstung auf den Flurstücken 654 

und 552 der Gemarkung Brambach hat eine  

ungünstige Flächenform für die Bildung von 

neuem Wald und könnte auch zu Bewirt-

schaftungserschwernissen auf dem Flurstück 

653 der Gemarkung Brambach führen. Diese  

Sachverhalte werden im Genehmigungsver-

fahren für die Erstaufforstung mit zu beurteilen 

sein, was im ungünstigen Fall zu einer Verklei-

nerung der möglichen Aufforstungsfläche 

führen kann“. 

 

 

 

 

Die Anregung wird berücksichtigt. 

Die Forstbehörde erhebt keine Einwände. Der 

Hinweis zum Eingriffsausgleich wird berücksich-

tigt, indem die Situation dahingehend geprüft 

wird. Ergebnis: 

In der Tat hat die Ausgleichsmaßnahme eine 

ungünstige Geometrie. Sie folgt den Grenzen 

der verfügbaren Flurstücke, die zusammen 

11.010 m² groß sind. Nach den Festsetzungen 

des Bebauungsplans werden mindestens 

9.363 m² benötigt. Das heißt, die Geometrie 

muss also nicht ausgenutzt werden, das zwi-

schenliegende Flurstück 653 muss nicht zwangs-

läufig umschlossen werden. Es verbleibt eine 

gewisse Flexibilität. Der Eigentümer kann das 

Flurstück anderweitig (z. B. Wiese) nutzen, er 

kann sich auch der Aufforstung anschließen. In 

jedem Fall bleibt das Grundstück von der Straße 

aus zugänglich. Eine Verkleinerung, bis auf die 

festgesetzte Mindestfläche, um den Zugang 

und die Nutzung der Zwischenfläche zu erleich-

tern, ist prinzipiell möglich. Ob ein Bewirtschaf-

tungserschwernis zum Tragen kommt, muss bei 

der konkreten Ausformung der Maßnahme ge-

prüft und vermieden werden. Grundsätzlich ist 

dieses Problem aber lösbar, so dass die Festset-

zung im Bebauungsplan bestehen bleibt. 

   

  SR-BV-Nr.: 19.3 /2024 15 0 0 

9.5 Naturschutz 

9.5.1 „Gegen die vorliegende Bauleitplanung be-

stehen keine Einwände, wenn die nachfol-

genden Korrekturen an den 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Es besteht kein Abwägungsbedarf an dieser 

einleitenden Stelle der Stellungnahme. 

- - - 
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planzeichnerischen oder textlichen Festset-

zungen vorgenommen werden“. 

Die Naturschutzbehörde erhebt unter Beach-

tung nachfolgender Punkte (siehe Pkt. 9.5.2 ff.) 

keine Einwände gegen die Planung. 

9.5.2 „Die im Plan eingetragene Fläche nach 

Punkt 13.2.1 der Planzeichenverordnung zum 

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen nach 

§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB ist als solche auch 

in die Legende der Planzeichnung zu über-

nehmen“. 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Es handelt sich lediglich um eine redaktionelle 

Korrektur der Planzeichenerklärung. 

- - - 

9.5.3 
LRA 

Natur-

schutz 

Bei der Gehölzartenliste der Sträucher und 

Kleingehölze sind die Arten Heidekraut 

(Callunavulgaris), Faulbaum (Frangula aInus) 

und Schwarze Heckenkirsche (Lonicera 

nigra) herauszunehmen. 

Die Anregung wird berücksichtigt. 

Die in der Stellungnahme genannten Arten, die 

laut Naturschutzbehörde für den Standort un-

geeignet sind, werden aus der Pflanzliste im 

Sinne einer redaktionellen Korrektur entfernt. 

   

  SR-BV-Nr.: 19.4/2024 15 0 0 

9.5.4 
LRA 

Natur-

schutz 

Die im Artenschutzfachbeitrag in der Tabelle 

8-1 zusammengestellten vorhabensbezoge-

nen Maßnahmen VKV 1 bis VKV 11 zur Ver-

meidung/Minimierung von Eingriffen und ihr 

Bezug zu Schädigungs- und Störungstatbe-

ständen des § 44 Absatz 1 BNatSchG sind voll-

ständig in die bauplanungsrechtlichen Fest-

setzungen unter Punkt 5. aufzunehmen, um 

den Artenschutzbelangen gerecht zu wer-

den.  

Die Anregung wird berücksichtigt. 

Die Maßnahmen VKV 1 bis 11 resultieren aus ar-

tenschutzrechtlichen Erfordernissen und sind mit 

dem Artenschutzfachbeitrag (AFB) zum Bebau-

ungsplan erarbeitet worden. Die genannten 

Maßnahmen des AFB … 

- 1 VKV „Artenschutzkontrolle von Gebäuden 

und Gehölzen vor Abriss und Fällungen“, 

- 2 VKV „Gehölzschutz“, 

- 3 VKV „Bauzeitenbeschränkungen“, 

- 4 VKV „Nachtbauverbot“, 

- 5 VKV „Ausstattung der stationären Leuchten 

mit insektenfreundlichen Leuchtmitteln und 

deren bodenbezogene Abstrahlung“, 

- 6 VKV „Vogelschutzglas“, 

- 7 VKV „Einleitungen aus der Bauwasserhal-

tung“, 
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- 9 KKV „Einleitung der Oberflächengewässer“ 

- 10 VKV „Freihaltung des Fledermausflugkorri-

dors an der Weißen Elster von hohen und ab-

riegelnden Bebauungen“ und 

- 11 VKV „Schutz des Fledermausflugkorridors 

an der Weißen Elster vor Lichtverschmut-

zung“ … 

…werden, insofern nicht schon Teil der Planung, 

ergänzt, ohne deren Grundzüge zu berühren. 

Die Maßnahme 8 KKV des AFB ist entfallen. 

Die Maßnahme 10 KKV findet über das bereits 

zum Entwurf des Bebauungsplans festgesetzte 

Maß der baulichen Nutzung Eingang in die Pla-

nung. 

  SR-BV-Nr.: SR 19.5 /2024 15 0 0 

9.5.5 „Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

liegt in der Schutzzone II des Naturparks „Erz-

gebirge/Vogtland“. Zur Genehmigungsfä-

higkeit ist daher eine Gestattung nach § 9 

Abs. 4 der Naturparkverordnung (…) erfor-

derlich. Im vorliegenden Fall ist diese nur un-

ter derjenigen Voraussetzung zu erteilen, 

wenn die o. g. Korrekturen/Ergänzungen an 

den Festsetzungen des Bebauungsplanes 

durchgeführt werden“. 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Es handelt sich um einen Hinweis in Bezug auf 

die Lage des Plangebietes im Naturpark Erzge-

birge Vogtland. Ein Konflikt sollte nicht beste-

hen, da die Forderungen der Naturschutzbe-

hörde soweit berücksichtigt wurden. 

Die Stadt Adorf/Vogtl. hat mit Schreiben vom 

02.04.2024 einen Erlaubnisantrag nach § 9 der 

Naturparkverordnung gestellt. 

- - - 

9.5.6 „Der Geltungsbereich liegt weiterhin auch in-

nerhalb des Landschaftsschutzgebietes 

"Oberes Vogtland". Diesbezüglich ist jedoch 

geplant, im Zuge des im März 2024 ins Verfah-

ren gehenden Rechtsanpassungsverfahrens 

den Geltungsbereich aus dem Landschafts-

schutzgebiet (LSG) herauszunehmen. Unter 

dieser Prämisse wird ein Befreiungsverfahren 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Die Naturschutzbehörde gibt bekannt, dass 

kein Planungshindernis aus der Lage innerhalb 

des Landschaftsschutzgebietes entsteht. Es 

folgt also kein Abwägungs- oder Handlungsbe-

darf. 

- - - 
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als entbehrlich beurteilt, da die Errichtung 

des Umweltbundesamtes an der vorgesehe-

nen Stelle innerhalb des Geltungsbereiches 

des Bebauungsplanes in keiner Weise dem 

Schutzzweck des LSG zuwiderläuft. 

Im Gegenteil: Der geplante Standort ist unter 

dem Aspekt des Landschaftsschutzes nahezu 

ideal zur Realisierung dieses Vorhabens, da er 

nicht an einer sichtexponierten Stelle stattfin-

det und sich räumlich an die vorhandene Be-

bauung der Stadt Bad Elster angliedert“. 

9.6 Abfallrecht/Bodenschutz 

 „Die Festsetzungen zu Dach- und Fassaden-

begrünungen werden begrüßt. Allerdings 

wird in der Begründung auf Seite 19 eine Fas-

sadenbegrünung ab 5 Meter Höhe des Bau-

körpers festgesetzt, in der Planzeichnung ist 

von 7 Metern Höhe die Rede. Dies ist anzu-

gleichen“. 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Die in der Festsetzung genannte Höhe von 7 m 

ist korrekt. Die Begründung wird redaktionell kor-

rigiert. - - - 

9.7 Wasserwirtschaft/Wasserrecht 

9.7.1 „Die Niederlassung des neuen Laborstandor-

tes soll an der Grenze zu Bad Elster auf der 

Gemarkung Adorf (Flurstücke 3259/5, 3267/1, 

3269, 3270, 3406, 3408, 3265/2) errichtet wer-

den. Dem Planvorhaben wird mit nachfol-

genden Forderungen zur Überarbeitung und 

Hinweisen grundsätzlich zugestimmt“. 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Es besteht kein Abwägungsbedarf für diesen 

einleitenden Absatz der Stellungnahme. Vorge-

brachte Forderungen zur Überarbeitung wer-

den in den nachfolgenden Punkten 9.7.2 ff. be-

handelt. 

- - - 

9.7.2 Heil- und Grundwasserschutz: "Werden die 

aufgezeigten gutachterlichen Empfehlun-

gen berücksichtigt, dann bestehen gegen 

die Durchführung der Maßnahmen keine Be-

denken - die Unbedenklichkeit des Vorha-

bens für das Heilquellenschutzgebiet Bad 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Die Planung wird in Bezug auf den Heil- und 

Grundwasserschutz unter Beachtung der gut-

achterlichen Empfehlungen bestätigt. 
- - - 
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Brambach - Bad Elster entsprechend § 3 Abs. 

2 der Heilquellenschutzverordnung vom 

1.12.2008 kann dann bestätigt werden." 

9.7.3 
LRA 

Wasser-

recht 

„Das hydrogeologische Standortgutachten 

drängt auf die schnellstmögliche Errichtung 

von mindestens drei quartären Grundwasser-

messstellen: eine im Bereich der Regenent-

wässerungsanlagen, zwei entlang der ge-

planten Gebäudekanten und ein Pegel in 

der Weißen Elster, um den Zusammenhang 

zwischen Oberflächen- und Grundwasser-

stand zu belegen“. 

Die Anregung wird berücksichtigt. 

Die Errichtung der drei Messstellen wird als Maß-

nahme zum Schutz von Natur und Landschaft 

festgesetzt. 

Die Festsetzung eines Pegels in der Weißen Elster 

ist nicht möglich, da sich diese außerhalb des 

Geltungsbereiches des Bebauungsplans befin-

det. Sie verläuft entlang der der Stadtgrenze 

bzw. auf dem Stadtgebiet von Bad Elster. 

Bei Bedarf muss diese Messstelle vertraglich o. ä. 

gebunden werden. 

   

  SR-BV-Nr.: 19.6 /2024 15 0 0 

9.7.4 
LRA 

Wasser-

recht 

„In der Planzeichnung wurde fälschlicher-

weise erklärt, dass Grundwassernutzungsan-

lagen wie Saug- und Schluckbrunnen zulässig 

seien. Dies widerspricht jedoch der Heilquel-

lenschutzgebietsverordnung, die den Auf-

schluss von Grundwasser durch Bohrungen 

oder Schürfungen verbietet (§ 7 Abs. 2 Nr. 

5.04). Eine Genehmigung für den Bereich des 

Kluftgrundwasserleiters wird selbst bei einem 

Befreiungsantrag definitiv nicht erteilt wer-

den“. 

Die Anregung wird berücksichtigt. 

Die textliche Festsetzung wird an die Rechtslage 

angepasst, Grundwassernutzungsanlagen aus 

der Zulässigkeit herausgenommen. Die Korrektur 

berührt die Grundzüge der Planung nicht. 

    

  SR-BV-Nr.: 19.7 /2024 15 0 0 

9.7.5 „Das Bauvorhaben kann am geplanten 

Standort umgesetzt werden, wenn das hyd-

rogeologische Standortgutachten vollstän-

dig beachtet wird. Es ist jedoch zu beachten, 

dass für die Grundwasserbenutzung während 

der Bauwasserhaltung und 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Die Behörde erhebt an dieser Stelle keine Ein-

wände, sondern erläutert lediglich die Voraus-

setzungen der Plandurchführung. 

Auf die Notwendigkeit der Befreiung nach Heil-

quellenschutzgebietsverordnung soll im 

- - - 
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Horizontalbohrverfahren eine Befreiung ge-

mäß § 7 Abs. 2 Ifd. Ziff. 5.04 der Heilquellen-

schutzgebietsverordnung erforderlich ist. 

Hierfür müssen aussagekräftige Unterlagen, 

einschließlich erwarteter Fördermengen, För-

dertechnik, Dauer und Ableitung, bei der Un-

teren Wasserbehörde des Vogtlandkreises 

(UWB) eingereicht werden“. 

Hinweisteil des Bebauungsplans hingewiesen 

werden, der dazu redaktionell ergänzt wird. 

 

9.7.6 „Für die Fortsetzung des Projekts wird drin-

gend empfohlen, die im hydrogeologischen 

Standortgutachten genannten Maßnahmen 

zur Überwachung des quartären Grundwas-

serleiters im Baufeldbereich unverzüglich um-

zusetzen. Die daraus gewonnenen Ergeb-

nisse sind unter anderem für die Erstellung von 

Antragsunterlagen zur Befreiung der Grund-

wasserbenutzung während der Bauwasser-

haltung erforderlich“. 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Die Grundwassermessstellen werden lt. Pkt. 9.7.4 

dieser Tabelle festgesetzt. Um die Dringlichkeit 

und den Zweck hervorzuheben, wird der Inhalt 

der Stellungnahme im Hinweisteil des Bebau-

ungsplans redaktionell ergänzt. 
- - - 

9.8 Entwässerung (Schmutz- und Regenwasser) 

9.8.1 „Obwohl das vorgelegte Entwässerungskon-

zept nicht den Anforderungen einer Geneh-

migungsplanung entspricht, können die fort-

geschrittenen Planungsansätze bestätigt und 

die Entwässerung für das geplante Vorhaben 

als gesichert erklärt werden. Bisher hat der 

Bauherr kein Wasserrecht beantragt, und es 

kann derzeit auch nicht ausgefertigt werden. 

Idealerweise sollte ein gesonderter, regelkon-

former Entwässerungsantrag vor dem Bauan-

trag oder spätestens gleichzeitig mit diesem 

eingereicht werden. Dieser Antrag ist erfor-

derlich gemäß § 55 Absatz 2 des Sächsischen 

Wassergesetzes (SächsWG) für 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Die Prognose einer gesicherten Erschließung 

wird bestätigt. In nachgeordneten Planungen 

und Maßnahmen muss das Entwässerungskon-

zept fortgeschrieben und konkretisiert werden. 

Auf dieser Grundlage kann dann Wasserrecht 

beantragt werden. Wie die Behörde aufzeigt, 

geschieht dies auf Bauantragsebene. 

 

 

- - - 



BP Umweltbundesamt Laborstandort Bad Elster in Adorf/Vogtl. 

17 
 

Anlagengenehmigungen sowie für die Er-

laubnis zur Gewässerbenutzung und ist bei 

der Unteren Wasserbehörde (UWB) vorzule-

gen. 

Die Prüfbemerkungen betreffen das Entwäs-

serungskonzept und die geplante Einleitung 

von Regenwasser in die Weiße Elster. Die Flä-

chengrößen im Konzept sind vorläufig und 

auf den Worst-Case ausgerichtet. Die Einlei-

tung von 30 I/s über eine Regenrückhaltean-

lage ist geplant. Die Unterlagen basieren auf 

fachlichen Bewertungen nach DWA-AlM 102-

2 und DWA-M 153, die zeigen, dass die be-

grünte Dachfläche keine Regenwasserbe-

handlung benötigt, jedoch Verkehrsflächen 

behandlungsbedürftig sind. Es wurden keine 

Quantitätsbetrachtungen nach DWA-M 102-

3 für die Einleitung der Drosselabflüsse durch-

geführt. Aufgrund von Planänderungen wird 

eine Einleitmenge von 30 I/s nun akzeptiert 

und ist genehmigungsfähig, im Gegensatz zu 

den vorher geplanten 3 Einleitungen von je 

10 I/s. Die konkrete technische Beckenpla-

nung wird geprüft, wenn sie als wasserrechtli-

cher Antrag vorliegt. Sollte sich die Einleit-

menge in die Weiße Elster im Laufe der weite-

ren Planung erhöhen (Menge und auch die 

Anzahl der Einleitungen), wird eine Betrach-

tung nach DWA-M 102-3 erforderlich“. 

9.8.2 „Die Ermittlung des lokalen Wasserhaushaltes 

im Urzustand im Vergleich zum Planzustand 

mit Anlagen nach DWA-M 102-4 im Hydroge-

ologischen Standortgutachten ist nicht 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Die Werte werden im Hydrogeologischen Gut-

achten korrigiert. Das Gutachten liegt nun mit 

Stand vom 11.07.2022, rev. 26.09.2023, rev. 

- - - 
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plausibel. Die Aufteilungsanteile mit und 

ohne Niederschlagsanlagen sind identisch. 

Wir bitten um Korrektur“. 

15.04.2024 vor. Neue Planerfordernisse für den 

Bebauungsplan ergeben sich daraus nicht. 

9.8.3 „Gemäß § 26 SächsWG ist für die Errichtung 

der Einleitstellen am Gewässer eine wasser-

rechtliche Genehmigung notwendig. Die 

Planung berücksichtigt, dass der Eingriff in 

das Ufer minimal sein soll, um den Abfluss-

querschnitt nicht zu beeinträchtigen. Die Ein-

leitungsstelle muss spitzwinklig zur Fließrich-

tung gestaltet und erosionssicher sein, um 

Auskolkungen zu verhindern. Zur Vermeidung 

von Rückstau muss die Rohrsohle oberhalb 

des Mittelwasserstandes angeordnet wer-

den. Für die Genehmigung sind die Lage der 

Einleitstellen und eine Detailzeichnung erfor-

derlich“. 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Die Stellungnahme weist an dieser Stelle darauf 

hin, dass dem Bebauungsplan nachgeordnet 

im Rahmen der wasserrechtlichen Genehmi-

gung bestimmte Anforderungen zu beachten 

sind.  

- - - 

9.9 Gewässerkreuzungen 

 „Die geplante unterirdische Gewässerque-

rung der Weißen Elster für die Schmutzwas-

serableitung erfordert eine Genehmigung 

gemäß § 26 Abs. 1 des Sächsischen Wasser-

gesetzes (SächsWG), da es sich um eine An-

lage unter einem Gewässer handelt. Für die 

geplante Dükerung ist ein Mindestabstand 

von 1 m zur Sohle der Weißen Elster vorgese-

hen, was eine wasserrechtliche Genehmi-

gung wahrscheinlich macht. 

Die Genehmigung zur Gewässerkreuzung 

wird zusammen mit der Anlagengenehmi-

gung für die Entwässerungsanlagen (wie 

Pumpwerk, Druckleitung, Regenrückhaltung, 

Kanäle etc.) gebündelt und muss daher 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Die Behörde weist lediglich auf die Erforderlich-

keit einer wasserrechtlichen Genehmigung hin 

und auch darauf, dass mit dem geplanten Min-

destabstand der Dükerung zur Gewässersohle 

eine Genehmigung wahrscheinlich ist. 

Zudem weist die Behörde auf eine notwendige 

Abstimmung mit der Landestalsperrenverwal-

tung hin. 

- - - 
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gemeinsam beantragt werden. Im aktuellen 

Planentwurf sind die ursprünglich geplanten 

Filterstränge und die geplante Gewässerbe-

nutzung zur hydrothermalen Nutzung nicht 

mehr enthalten. Diese Aspekte wurden aus 

dem Plan entfernt. Anlagen gemäß § 26 Abs. 

1 SächsWG müssen im Rahmen der Geneh-

migungsplanung mit der zuständigen Lan-

destalsperrenverwaltung (LTV) vorab abge-

stimmt werden“. 

9.10 Überschwemmungsgebiet 
LRA 

Wasser-

recht 

„Die Planung sieht keine Bebauung von Flä-

chen im Überschwemmungsgebiet vor, ob-

wohl der Geltungsbereich des Bebauungs-

plans teilweise in diesem Gebiet liegt. Die 

Baugrenze befindet sich außerhalb des fest-

gesetzten Überschwemmungsgebiets, wäh-

rend das Sondergebiet innerhalb liegt. Ge-

mäß § 78 Abs. 1 S.1 WHG ist die Ausweisung 

neuer Baugebiete im festgesetzten Über-

schwemmungsgebiet normalerweise nicht 

erlaubt, es sei denn, bestimmte Ausnahmekri-

terien gemäß § 78 Abs. 2 WHG sind erfüllt. 

Dazu gehören unter anderem die Sicherstel-

lung, dass keine Gefährdung von Leben oder 

Gesundheit entsteht, keine Beeinträchtigung 

des Hochwasserabflusses oder der Hochwas-

serrückhaltung vorliegt, und dass keine nach-

teiligen Auswirkungen auf die Umgebung zu 

erwarten sind. 

Gemäß § 78 Abs. 2 S. 2 WHG müssen bei der 

Prüfung der Ausnahmekriterien im Über-

schwemmungsgebiet auch die 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

Die Behörde fordert zur Prüfung der Ausnahme-

voraussetzung für die Festsetzung eines Bauge-

bietes im Überschwemmungsgebiet nach § 78 

Abs. 2 WHG auf, da sie fälschlicherweise an-

nimmt, dass es im Bebauungsplan eine Über-

schneidung zwischen Sondergebietsfestsetzung 

und Überschwemmungsgebiet gäbe. Dem ist 

aber nicht so. Insofern erübrigt sich die Prüfung. 
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Auswirkungen auf die Nachbarschaft be-

rücksichtigt werden. Des Weiteren sind ge-

mäß § 78a Abs. 1 WHG im festgesetzten Über-

schwemmungsgebiet bestimmte Handlun-

gen untersagt, darunter die Errichtung von 

Wasserhindernissen, das Ablagern von ge-

fährlichen Stoffen auf dem Boden sowie das 

Anlegen von Pflanzungen, die den Hochwas-

serschutz gefährden könnten“. 

  SR-BV-Nr.: 19.8 /2024 15 0 0 

9.11 Hinweise zum Gewässerrandstreifen 

9.11.1 „Gemäß den §§ 38 WHG und 24 SächsWG 

sind Gewässerrandstreifen entlang von Ge-

wässern vorgeschrieben. Diese bestehen aus 

einem zehn Meter breiten Streifen landein-

wärts ab der Oberkante der Uferböschung, 

außerhalb von zusammenhängend bebau-

ten Ortsteilen. Die Vorschriften gemäß § 38 

Abs. 4 WHG und § 24 Abs. 3 SächsWG bezüg-

lich der Nutzung dieser Streifen werden dabei 

eingehalten“. 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Die Behörde führt lediglich Erläuterungen zum 

Gewässerrandstreifen im Allgemeinen aus und 

bestätigt die Planung dahingehend im Speziel-

len.  
- - - 

9.12 Immissionsschutz 

9.12.1 „Zur Emissionskontingentierung ergeben sich 

keine weiteren Empfehlungen. Die Berech-

nungsergebnisse der schalltechnischen Un-

tersuchung im Planverfahren (s. Anlage 5) 

sind plausibel und nachvollziehbar. Bei Ein-

haltung der flächenmäßigen Emissionsbe-

grenzungen können am Planstandort Nut-

zungskonflikte ausgeschlossen werden“. 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Emissionskontingentierung, schalltechnischen 

Untersuchungen und Planung werden bestä-

tigt. Es bestehen keine Nutzungskonflikte. 
- - - 

9.12.2 

 
LRA 

„Unter Punkt 8 im Textteil B der Planzeichnung 

sollte der maßgebliche Lärmpegelbereich für 

Die Anregung wird berücksichtigt. 

Die Festsetzungen zum Immissionsschutz wer-

den ergänzt und hat im Wesentlichen 

   



BP Umweltbundesamt Laborstandort Bad Elster in Adorf/Vogtl. 

21 
 

 Immis-

sions-

schutz 

Außenlärm berücksichtigt werden. Folgende 

Festsetzung zur baulichen schalldämmenden 

Mindestausführungsbeschaffenheit von Au-

ßenbauteilen sollte ergänzt werden: 

 

Erforderliche Luftschalldämmung von Außen-

bauteilen gegenüber Außenlärm: Im Plange-

biet der Baufelder S01 - S031iegt der Lärmpe-

gelbereich IV mit einem maßgeblichen Au-

ßenlärmpegel von 70 dB vor. Das Mindest-

Bauschalldämmmaß der Außenbauteile der 

Büroräume wird auf RW ≥ 35 dB festgelegt (s. 

Nr. 7.1 DIN 4109-1: 2018- 01). Der rechnerische 

Nachweis der Luftschalldämmung von Au-

ßenbauteilen der baulichen Anlagen ist bau-

akustisch im bauordnungsrechtlichen Ge-

nehmigungsverfahren zu führen (s. Pkt. 4.4 

DIN 4109- 2: 2018-01). 

 

Immissionsschutzrechtliche Belange sind so-

mit abschließend berücksichtigt. Zur Planung 

ergeben sich keine Bedenken“. 

deklaratorischen Charakter. Grundzüge der 

Planung werden nicht berührt. 

Der Behörde nach sind damit immissionsschutz-

rechtliche Belange abschließend berücksich-

tigt. Bedenken bestehen nicht. 

  SR-BV-Nr.:  19.9 /2024 15 0 0 

9.13 Kreisstraßenbau/Radverkehr 

 
LRA 

Kreis-

stra-

ßen-

bau 

„Für die weitere Bearbeitung des Bebauungs-

planes Sondergebiet Forschung "Umweltbun-

desamt Laborstandort Bad Elster in A-

dorf/Vogtl." ist die Radverkehrskonzeption 

des Vogtlandkreises zu berücksichtigen. 

 

Im Erläuterungsbericht zum Bebauungsplan 

wird darauf hingewiesen, dass entlang des 

Planungsgebiets der Radfernweg 

Die Anregung wird berücksichtigt. 

Der Radverkehr fand im Planverfahren hinrei-

chend Berücksichtigung. 

Ein Verweis auf die Radverkehrskonzeption wird 

der Begründung redaktionell ergänzt. 

Bestehende Radwege werden infolge der Pla-

nung nicht beeinträchtigt. Ebenso wurde im 

Verfahren nicht erkennbar, dass Radwegpla-

nungen beeinträchtigt würden. 
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"Sächsische Mittelgebirge", der Radfernweg 

"Elsterradweg" und die zukünftige Radrouten-

führung des "Musikantenradweges" verlau-

fen. Das Amt für Straßenunterhalt und In-

standsetzung betont die Berücksichtigung 

dieser Radrouten bei weiteren Planungs-

schritten. 

 

Unter anderem sollte bei der weiteren Bear-

beitung des Bebauungsplanes eine Abstim-

mung bezüglich von Radrouten mit der Stadt 

Adorf und der Stadt Bad Elster erfolgen, so-

dass bestehende Radrouten, mögliche Rou-

tenänderungen, neue Planungen/ Projekte 

zum Radverkehr der Stadt Adorf und der 

Stadt Bad Elster berücksichtigt werden kön-

nen“. 

Abstimmungen mit der Stadt Bad Elster erfolg-

ten im Planverfahren u. a. im Rahmen des Be-

teiligungsverfahrens nach BauGB zum Bebau-

ungsplan. 

Die Stadt Adorf/Vogtl. ist planende Kommune 

und geht nach Kenntnisstand davon aus, dass 

die Belange des Radverkehrs nicht beeinträch-

tigt wurden und im Planverfahren ausreichend 

berücksichtigt wurden. 

  SR-BV-Nr.: SR 19.10 /2024 15 0 0 

9.14 Verkehrslenkung und -sicherung 

 „Die Stellungnahme des Landratsamtes 

Vogtlandkreis vom 19.12.2022 behält ihre 

Gültigkeit. Ergänzende Forderungen werden 

nicht erhoben“. Zum Vorentwurf vom 

19.12.2022: „Die Zufahrt zum Parkplatz am 

Naturtheater am Ortseingangsbereich von 

Bad Elster von der S 306aus ist bereits im Be-

stand vorhanden und für den Verkehr ausrei-

chend dimensioniert. Anhand des Vorent-

wurfs zum Bebauungsplan ist ersichtlich, dass 

von dieser Zufahrt eine 6 m breite Zufahrt zum 

neuen Laborbereich neu angelegt werden 

soll. Wir gehen davon aus, dass es keine Über-

schneidungen der Zufahrtsströme zum 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Es werden keine Einwände erhoben oder Be-

denken vorgebracht. Die Stadt Adorf/Vogtl. 

geht ebenso davon aus, dass es zu keiner er-

heblichen Überschneidung der Verkehrsströme 

kommt. Die Stadt Bad Elster, ist als Zuständige für 

den Zufahrtsbereich am Planverfahren beteiligt. 
- - - 
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Parkplatz und Laborbereich gibt. Der Zu-

fahrtsbereich an sich gehört in den Zustän-

digkeitsbereich der Stadt Bad Elster“. 

9.15 Brand- und Katastrophenschutz 

9.15.1 Unter Verweis auf die bereits erfolgten Stel-

lungnahmen vom 04.05.2021, 19.12.2022 und 

nach Durchsicht der aktuell eingereichten 

Unter lagen kann festgestellt werden, dass 

nicht alle Forderungen und Hinweise ausrei-

chend in die in die Planunterlagen eingear-

beitet wurden. Die für den Bereich Brand- 

und Katastrophenschutz noch offenen For-

derungen [siehe Pkt. 9.15.2 und 9.15.3] …“ 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Es besteht kein Abwägungsbedarf an dieser 

Stelle der Stellungnahme. Die Behörde bringt 

Forderungen und Hinweise vor, diese werden in 

den Punkten 9.15.2 und 9.15.3 der Abwägungs-

tabelle behandelt. 

- - - 

9.15.2 

 LRA 

Brand- 

u. Ka-

tastr 

schutz 

 

Im Zuge der Bauleitplanung ist zur Sicherung 

des abwehrenden Brandschutzes eine aus-

reichende Löschwassermenge nachzuwei-

sen. Für die im Plangebiet vorgesehene Be-

bauung liegt diese gemäß DVGW Arbeits-

blatt W 405, zwischen mindestens 48 m³/h bis 

96 m³/h und ist für einen Zeitraum von min-

destens 2 Stunden sicherzustellen. Konkrete 

Aussagen und eine detaillierte Bewertung 

dazu werden noch im erforderlichen Brand-

schutzkonzept im Rahmen des Baugenehmi-

gungsverfahrens getroffen. 

Der Löschwassernachweis ist zusammen mit 

einer aktuellen Stellungnahme des zuständi-

gen Trinkwasserversorgungsunternehmens 

(ZWAV) durch die Kommune gemäß § 14 

VwVSächsBO zu bestätigen und anschlie-

ßend in die Planunterlagen einzuarbeiten. 

Die Anregung wird berücksichtigt. 

Zur Entwurfsfassung wurde auf Grundlage der 

Stellungnahme ZWAV dargestellt, dass zur 

Löschwasserbereitstellung über das öffentliche 

Trinkwassernetz im Umkreis von 300 m zum ge-

planten Standort 48 m³/h bereitgestellt werden 

können und dass weitere Entnahmemöglichkei-

ten bei Bedarf im weiteren Umfeld möglich sind. 

(Siehe dazu auch: Pkt. 12 der Abwägungsta-

belle – Zweckverband Wasser und Abwasser 

Vogtland (ZWAV).) Der Sachverhalt wird in Ab-

schnitt 3.8 „Stadttechnische Erschließung“ unter 

„Trink- und Löschwasserversorgung“ dargestellt. 

 

Die Stadt Adorf/Vogtl. bestätigt diese Angabe. 

Damit liegt auf Ebene der Bebauungsplanung 

eine sichere Erschließungsprognose vor. Wie 

von Seiten der Behörde hier korrekt dargestellt, 

erfolgen weitere Schritte mit nachgeordneten 
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Planungen und Maßnahmen auf bauordnungs-

rechtlicher Ebene. 

 

Die Stadt Adorf/Vogtl. sieht die Belange des 

Brandschutzes auf Ebene der Bauleitplanung 

als hinreichend berücksichtigt. 

  SR-BV-Nr.: 19.11 /2024 15 0 0 

9.15.3 Für die im Plangebiet liegenden Grundstücke 

und Gebäude sind erforderliche Zufahrten 

beziehungsweise Zugänge unter Beachtung 

des § 5 SächsBO und der DIN 14 090/"Richtli-

nie über Flächen für die Feuerwehr auf 

Grundstücken" zu planen und zu verrichten. 

Sofern diese vom öffentlichen Verkehrsraum 

über fremde Grundstücke führen sind diese 

Zufahrten rechtlich zu sichern und als Feuer-

wehrzufahrten zu kennzeichnen. 
Insbesondere für die Zufahrt zum Geltungsbe-
reich welcher über die Brücke und das Stadt-
gebiet von Bad Elster führt ist dies erforder-
lich. 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Die Nutzung der Brücke/Zufahrt wird zwischen 

SIB und Bad Elster vertraglich geregelt. Die wei-

tere Ausgestaltung und Kennzeichnung der Flä-

che/Zufahrt findet dem Bebauungsplan nach-

geordnet statt. 

- - - 

10 Verkehrsverbund Vogtland GmbH 

E 16.01.2024 

 „Aus unserem Aufgabenbereich heraus ha-

ben wir keine Anmerkungen“. 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Der Verkehrsbund bringt keine Einwände, Hin-

weise o. ä. vor, aus denen Abwägungsbedarf 

resultieren würde. 

- - - 

11 Fernwasser Südsachsen 

E 18.01.2024 

 „Belange des Zweckverbandes Fernwasser 

Südsachsen (Verband FWS) werden von dem 

(…) Bebauungsplan nicht berührt. Im ausge-

wiesenen Geltungsbereich befinden sich 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Der Zweckverband gibt bekannt, von der Pla-

nung nicht betroffen zu sein. 
- - - 
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keine versorgungstechnischen Anlagen des 

Verbandes FWS. Ein Neubau von Leitungen ist 

gegenwärtig nicht vorgesehen“. 

12 Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland (ZWAV) 

E 29.01.2024  

VE 13.12.2022 

 Es wird auf die Vorentwurfsstellungnahme 

vom 13.12.2022 verwiesen: 

Trinkwasser: „Der geplante Standort kann 

über eine kundeneigene Trinkwasserhausan-

schlussleitung mit Wasserzählerschacht von 

der Bahnhofstraße aus mit Trinkwasser ver-

sorgt werden. Nach Klärung der entspre-

chenden Bedarfswerte sind weitere Abstim-

mungen zur technischen Lösung vorgese-

hen“. 

Löschwasser: „Zur Löschwasserbereitstellung 

über das öffentliche Trinkwassernetz können 

innerhalb eines Umkreises von 300 m vom ge-

planten Standort aus 48 m³/h bereitgestellt 

werden. Weitere Entnahmemöglichkeiten 

sind bei Bedarf im weiteren Umfeld möglich“. 

Abwasser: „Die entsprechende Berücksichti-

gung unserer Stellungnahme vom 05.12.2017 

bezüglich Standortvariante 2 ist erfolgt. Die 

Abstimmung des Anbindepunktes der 

Schmutzwassereinleitung im Bereich der 

Bahnhofstraße wurde mit dem zuständigen 

Meisterbereichsleiter durchgeführt. 

Die Einleitung der Schmutzwässer über eine 

Hebeanlage mit Druckentlastungschacht 

wäre eine kundeneigene private Anlage. 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Trinkwasser: Die trinkwasserseitige Erschließung 

ist gesichert. Bedarfswerte sind im nachgeord-

neten Verfahren zu bestimmen. Es besteht kein 

weiterer Abwägungsbedarf auf Ebene der Bau-

leitplanung. 

Löschwasser: Die gesicherte Erschließung wird 

bestätigt. Es besteht kein weiterer Abwägungs-

bedarf auf Ebene der Bauleitplanung. 

Abwasser: Die Planung wird bestätigt. Die Ab-

stimmung des Anbindepunktes wird dem Be-

bauungsplan nachgeordnet mit dem zuständi-

gen Meisterbereichsleiter abgestimmt. Dass 

eine Übernahme der Hebeanlage mit Dru-

ckentlastungschacht als kundeneigene private 

Anlage durch den ZWAV nicht möglich ist, wird 

zur Kenntnis genommen. Es besteht kein weite-

rer Abwägungsbedarf auf Ebene der Bauleit-

planung. 

 

 

 

- - - 
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Eine Übernahme durch den ZWAV wird aus-

geschlossen“. 

13 Eins energie in Sachsen  

E 31.01.2024 

 „Gemäß den erhaltenen Unterlagen vom 

16.01.2024 die Aussage unter Punkt 3.8 der 

Begründung bezüglich des Gases nach wie 

vor gültig ist. Des Weiteren wird mitgeteilt, 

dass in den Flurstücken 652 und 654 in Bad 

Brambach gemäß Punkt 3.2 der Begründung 

keine gastechnischen Leitungen und Anla-

gen von inetz vorhanden sind. Es wird bestä-

tigt, dass dem Bebauungsplan uneinge-

schränkt zugestimmt wird“. 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Es wird bestätigt, dass dem Bebauungsplan un-

eingeschränkt zugestimmt wird. 

 

- - - 

14 Mitnetz 

E 13.02.2024 

VE 19.12.2022 

 Es wird auf die Vorentwurfsstellungnahme 

vom 19.12.2022 verwiesen: „Im geplanten 

Baubereich befinden sich Mittel- und Nieder-

spannungsanlagen der Netzregion 

Süd-Sachsen der Mitteldeutschen Netzge-

sellschaft Strom mbH (MITNETZ STROM). Im 

Weiteren werden Hinweise zu Kabellagen 

und Leitungen gegeben“. 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Bestehende Anlagen werden in der Planzeich-

nung dargestellt. Die Hinweise zu Kabellagen 

und Leitungen werden zur Kenntnis genommen, 

betreffen aber nachgeordnete Planungen und 

Maßnahmen, wie die Bauausführung. Auf 

Ebene der Bauleitplanung besteht kein Plan-

konflikt oder weiterer Abwägungsbedarf. 

- - - 

15 Deutsche Telekom Technik GmbH 

E 30.01.2024 

15.1 Die Stellungnahme informiert, dass im Plan-

bereich keine Telekommunikationslinien der 

Telekom vorhanden sind. Um das neu zu er-

richtende Gebäude mit Telekommunikati-

onsinfrastruktur zu versorgen, sind die Verle-

gung neuer Leitungen sowohl innerhalb als 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Grundsätzlich kann die Erschließung als gesi-

chert angesehen werden. Die Telekom muss bei 

nachgeordneten konkreteren Planungen und 

Maßnahmen entsprechend hinzugezogen 

- - - 
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auch außerhalb des Plangebiets erforderlich. 

Bauherren werden aufgefordert, sich für die 

Einrichtung des Telekommunikationsan-

schlusses an die Telekom zu wenden. 

werden. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht 

kein weiterer Abwägungsbedarf. 

15.2 
Tele-

kom 

Es wird vorgeschlagen, eine fachliche Fest-

setzung in den Bebauungsplan aufzuneh-

men: Bei geplanten Baumpflanzungen soll 

das "Merkblatt über Baumstandorte und un-

terirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der 

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-

kehrswesen, Ausgabe 2013, berücksichtigt 

werden. Es ist sicherzustellen, dass die Baum-

pflanzungen nicht den Bau, die Unterhaltung 

und Erweiterung der Telekommunikationsli-

nien der Telekom behindern. 

Die Anregung wird berücksichtigt. 

Telekommunikationsanlagen sind bei Baum-

pflanzungen zu beachten. Bei dem Festset-

zungsvorschlag der Telekom handelt es sich tat-

sächlich um einen Hinweis, der sich aus rechtli-

chen/technischen Erfordernissen ergibt. Festset-

zungsfähig ist dies allerdings nicht. 

Um den Informationsfluss für weitere Planungen 

und Maßnahmen zu gewährleisten, wird der 

Text stattdessen in den Hinweisteil des Bebau-

ungsplans aufgenommen und damit auf der 

Planurkunde verankert. 

Dies sollte dem Willen der Telekom entsprechen, 

soweit sicherzustellen, dass Telekommunikati-

onsanlagen bei Pflanzmaßnahmen Beachtung 

finden, womit die Stellungnahme Berücksichti-

gung findet. 

   

  SR-BV-Nr.: SR 19.12 /2024 15 0 0 

16 GDMcom Gesellschaft für Dokumentation/BIL 

E 16.01.2024 

 Es besteht keine Betroffenheit. Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Es besteht keine Betroffenheit. 
- - - 

17 50Hertz Transmission  

E: 24.01.2024 

 Es besteht keine Betroffenheit. Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Es besteht keine Betroffenheit. 
- - - 

18 IHK Chemnitz 

Keine Stellungnahme 

19 Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen 
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E 13.02.2024 

 Es werden keine Einwände erhoben. Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Es werden keine Einwände erhoben. 
- - - 

20 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Hauptstelle Portfoliomanagement 

Keine Stellungnahme 

21 BVVG Bodenverwertungs- und Verwaltung 

Keine Stellungnahme 

22 Regionalbauernverband Vogtland 

Keine Stellungnahme 

23 Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) 

Keine Stellungnahme 

24 Naturschutzbund Deutschlands (NABU) 

Keine Stellungnahme 

25 Naturschutzverband Sachsen (NASA) 

Keine Stellungnahme 

26 Grüne Liga  

Keine Stellungnahme 

27 Landesjagdverband 

Keine Stellungnahme 

28 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 

Keine Stellungnahme 

29 Landesverein Sächsischer Heimatschutz 

Keine Stellungnahme 

30 Landesverband Sächsischer Angler e.V. 

Keine Stellungnahme 

31 Zweckverband Naturpark "Erzgebirge/Vogtland" 

E 05.02.2024 

31.1 „Es wird geschätzt, dass unsere Hinweise aus 

unserer Stellungnahme vom 23.11.2023 be-

rücksichtigt werden. Die gemeinsame Einrei-

chung eines Antrags auf Umzonierung der 

Schutzzone II in die Entwicklungszone durch 

die Stadt Adorf/Vogtl. und die Stadt Bad 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Der Zweckverband begrüßt das Vorgehen der 

Städte Adorf/Vogtl. und Bad Elster in Hinsicht 

auf den Naturpark Erzgebirge/Vogtl. Weiteres 

Abwägungsmaterial wird nicht vorgebracht. 

- - - 
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Elster bei der zuständigen unteren Natur-

schutzbehörde des Erzgebirgskreises wird be-

grüßt. 

31.2 „Es wird gebeten die Information, dass sich 

das Plangebiet, wie in Kap. 3.2, S. 5 beschrie-

ben, in der Schutzzone II des Naturparks be-

findet, auch in den Umweltbericht Kap. 1.1., 

S. 28 zu übernehmen“.  

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Das Umweltberichtkapitel wird entsprechend 

redaktionell ergänzt. Abwägungsbedarf in Be-

zug auf die Planung im engeren Sinn besteht 

aber nicht. 

- - - 

32 Staatsbetrieb Sachsenforst 

Keine Stellungnahme 

33 Sächsische Staatsbäder Gmb  

Keine Stellungnahme 

34 Gemeinde Eichgit 

Keine Stellungnahme 

35 Gemeinde Mühlental 

Keine Stellungnahme 

36 Stadt Markneukirchen 

E 28.02.2024 

 „Seitens der Stadt Markneukirchen [beste-

hen] keine Einwände [zum] Bebauungsplan 

in der Fassung 10/2023. Wir beabsichtigen 

keine Planungen, die für die städtebauliche 

Entwicklung und Ordnung des Gebietes be-

deutsam sein könnten“. 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Einwände, Hinweise o. ä. werden nicht vorge-

bracht. 
- - - 

37 Stadt Bad Elster 

E: 09.02.2024 

37.1 
Bad  

Elster 

„Der Bebauungsplan sieht vor, den im Be-

stand befindlichen Parkplatz zu erhalten. 

Neu-, Um- und Ausbau von befestigten für 

Motorfahrzeuge zugelassenen Wegen, Stra-

ßen und Plätzen müssen entsprechend der 

RiStWag ausgeführt werden. Aufgrund der 

Die Anregung wird berücksichtigt. 

Die Anregung wurde bereits mit der Entwurfsfas-

sung 12/2023 berücksichtigt, indem festgesetzt 

wurde, dass Verkehrsflächen und Stellplätze des 

motorisierten Individualverkehrs zur Vermeidung 

von wassergefährdeten Stoffeinträgen gemäß 

   



BP Umweltbundesamt Laborstandort Bad Elster in Adorf/Vogtl. 

30 
 

gültigen Heilquellenschutzverordnung hat 

dies in vollversiegelter Weise zu erfolgen. Zwi-

schen den Parkstreifen sind Grünstreifen mit 

entsprechender Bepflanzung anzulegen. Bis-

her vorhandene Grünstreifen und Bepflan-

zungen sind im Bestand zu erhalten“. 

den Anforderungen in RiStWag in vollversiegel-

ter Bauweise herzustellen sind. Die Festsetzung 

bleibt erhalten, womit der Heilquellenschutzver-

ordnung entsprochen wird. Die in der Stellung-

nahe angesprochenen Grünstreifen sind 

ebenso festgesetzt. Ergänzungsbedarf hat die 

Planung dahingehend nicht. 

  SR-BV-Nr.: 19.13 /2024 15 0 0 

37.2 

Bad 

Elster 

„Durch die notwendigen Eingriffe in den Bo-

den (u. a. für die Errichtung der Luft-Erdwär-

metauscher sowie der Rigole) werden auch 

die bereits vorhandenen Grünsteifen zurück-

gebaut. Somit ist ein Erhalt der dort vorhan-

denen Bäume nur mit entsprechenden Si-

cherungsmaßnahme bzw. Neuanpflanzung 

zu erreichen, insofern ist in den Bebauungs-

plan aufzunehmen, dass `bisher vorhandene 

Grünstreifen und Bepflanzungen im Bestand 

zu erhalten oder wiederherzustellen sind´“. 

Die Anregung wird berücksichtigt. 

Mit der Festsetzung der Grünflächen und der 

Bäume zum Erhalt, müssen diese Flächen im 

Falle der Fällung wieder hergestellt werden. Die 

textliche Festsetzung zu Pflanzbindungen wird 

entsprechend dem Vorschlag der Stadt Elster 

redaktionell und klarstellend ergänzt. 

   

  SR-BV-Nr.: 19.14 /2024 15 0 0 

37.3 

Bad 

Elster 

Der Bebauungsplan erfordert das Pflanzen 

von hochstämmigen Laubbäumen oder 

Obstbäumen sowie Sträuchern für jede zu-

sätzliche versiegelte Fläche von 250 Quad-

ratmetern und die Bepflanzung der Grünstrei-

fen gemäß Artenliste B. Jedoch ist eine Be-

pflanzung mit Obstbäumen an diesem 

Standort ungeeignet aus folgenden Grün-

den: 

- Obstbäume könnten erhebliche Verunreini-

gungen unter parkenden Fahrzeugen verur-

sachen, was zu einer Reduzierung der Park-

flächen führen könnte. 

Die Anregung wird berücksichtigt. 

Der Argumentation der Stadt Bad Elster wird ge-

folgt. Obstbäume werden aufgrund ihrer Unge-

eignetheit am Standort aus der Pflanzenaus-

wahllisten (Artenlisten) entfernt. Grundzüge der 

Planung sind dadurch nicht betroffen. 
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- Obstbäume könnten zu einer übermäßigen 

Verschmutzung der Parkflächen führen, was 

zu zusätzlichem Reinigungsaufwand führen 

würde. 

- Die Anwesenheit von Obstbäumen könnte 

Schwarzwild anziehen, das in den nahegele-

genen Moortaschen lebt, was zu weiteren 

Schäden an den Grünflächen und potenziel-

len Gefahren durch Begegnungen mit Men-

schen führen könnte. 

  SR-BV-Nr.: 19.15 /2024 15 0 0 

37.4 Die Stadt Bad Elster befindet sich derzeit in 

Abstimmung mit der BImA zu einem städte-

baulichen Vertrag zur Nutzung der Brücke 

über die Weiße Elster. Im Rahmen des Vertra-

ges soll eine Vereinbarung bezüglich der Prü-

fung der Tragfähigkeit bzw. der eventuell not-

wendigen Instandsetzungsmaßnahmen der 

Brücke zur Erreichung der notwendigen Trag-

last abgeschlossen werden. 

 

Zur Abstimmung der Ausführungsfrist wurde 

beim Vorhabensträger um Vorlage einer Zeit-

schiene gebeten, um den Zeitplan für den 

Neubau nicht zu gefährden. 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Die vertragliche Regelung ist Voraussetzung für 

eine gesicherte Erschließung des Plangebietes 

und zwischen SIB und Bad Elster zu schließen. 

Abwägungsbedarf im engeren Sinne besteht 

an dieser Stelle nicht. 

- - - 

38 Öffentlichkeitsbeteiligung     

 Aus der Öffentlichkeitsbeteiligung nach 

§§ 3 Abs. 1 und 2 liegen keine Äußerungen 

oder Stellungnahmen vor. 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

Es liegen keine Stellungnahmen aus der Öffent-

lichkeitsbeteiligung vor. 

- - - 

 


